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Fortbildung Strahlenschutz - Bescheinigung der Rechtskonformität (Dr. 

Preitfellner) 

Sehr geehrter Herr Dr. Preitfellner! 

Unter Bezugnahme auf die mit Schreiben vom 16. August 2021 vorgelegten Unterlagen 

teilt das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Folgendes mit: 

Für die Fortbildung von ermächtigten Ärztinnen/Ärzten: 

Die gegenständliche Strahlenschutzfortbildung entspricht inhaltlich den Forderungen des 

§ 96 Abs. 2 der Allgemeinen Strahlenschutzverordnung 2020, BGBl. II Nr. 339/2020, für die 

Fortbildung von ermächtigten Ärztinnen/Ärzten. Für das Ausmaß können acht Stunden 

veranschlagt werden. 

Diesbezüglich ist für ermächtigte Ärztinnen/Ärzte ein Vermerk auf der Bescheinigung der 

erfolgreichen Absolvierung der Veranstaltung mit folgendem Wortlaut zulässig: 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat 

schriftlich bescheinigt (2021-0.620.577), dass die Veranstaltung den Forderungen des § 96 

Abs. 2 der Allgemeinen Strahlenschutzverordnung 2020, BGBl. II Nr. 339/2020, entspricht. 
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Für die Fortbildung von Strahlenschutzbeauftragten im Bereich der Medizin: 

Die gegenständliche Strahlenschutzfortbildung entspricht inhaltlich den Forderungen des 

§ 82 Abs. 1 Z 1 der Allgemeinen Strahlenschutzverordnung 2020, BGBl. II Nr. 339/2020, für 

die Fortbildung von Strahlenschutzbeauftragten im Bereich der Medizin. Für das Ausmaß 

können acht Stunden veranschlagt werden. 

Diesbezüglich ist für Strahlenschutzbeauftragte im Bereich der Medizin ein Vermerk auf 

der Bescheinigung der erfolgreichen Absolvierung der Veranstaltung mit folgendem 

Wortlaut zulässig: 

Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz hat 

schriftlich bescheinigt (2021-0.620.577), dass die Veranstaltung den Forderungen des § 82 

Abs. 1 Z 1 der Allgemeinen Strahlenschutzverordnung 2020, BGBl. II Nr. 339/2020, 

entspricht. 

Wien, 10. September 2021 

Für den Bundesminister: 

Mag. Manfred Ditto 

 

Beilage/n: Beilagen
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